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RS OGH 1959/3/3 3Ob55/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1959

Norm

EO §42 Abs1 Z1 C3

Rechtssatz

Kündigt der Hauseigentümer einen Mieter, der vorher zur Erzwingung des Mietvertrages einen Exekutionstitel auf

Räumung der vom Hauseigentümer benützten Mietwohnung des Mieters erworben hat, so kann die

Räumungsexekution des Mieters als betreibenden Gläubigers gegen den Hauseigentümer als Verp8ichteten bis zur

rechtskräftigen Erledigung des Kündigungsstreites nach § 42 Abs 1 Z 1 EO - bei Vorliegen der sonstigen

Voraussetzungen des § 44 EO - aufgeschoben werden.
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